
Erhçhte Erwerbsobliegenheit bei verfestigter
Lebensgemeinschaft

§§ 1579 Nr. 7, 1361, 1570 BGB

Im Rahmen der Billigkeitsabw�gung nach § 1579 BGB
kommt die Annahme einer Erwerbsobliegenheit der Be-
rechtigten, die einen Unterhaltsanspruch aus § 1361 BGB
oder § 1570 BGBwegen Kindesbetreuung hat, bereits mit
der Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes in
Betracht. Bestehende Betreuungsmçglichkeiten sind zu
nutzen.

OLG Bremen, Beschl. v. 5. 1. 2007 – 4 UF 75/06

Tatbestand: Die Klägerin versorgt die 1999 und 2002 gebo-
renen Kinder. Sie macht Trennungsunterhalt ab Januar 2005
geltend. Das AG – FamG – hat dem Beklagten ein fiktives
Einkommen von 1.500 EUR netto angerechnet und die Klage
wegen Fehlens der Leistungsfähigkeit des Beklagten abge-
wiesen. Der Senat hat der Klägerin nur teilweise Prozess-
kostenhilfe für die beabsichtigte Berufung bewilligt.
Aus den Gründen: Die beabsichtigte Rechtsverfolgung der
Klägerin bietet nur z.T. hinreichende Aussicht auf Erfolg
i.S.d. § 114 ZPO, und zwar nur hinsichtlich des Zeitraums
vom 1.1. bis 30.9.2005 und auch nur in Höhe von monatlich
631 EUR bis einschließlich Juni 2005 und 581 EUR für die
Monate Juli bis September 2005. Dass der Klägerin auch über
den 1.10.2005 hinaus und laufend Unterhaltsansprüche zuste-
hen, kann hingegen nicht angenommen werden.
I. Das FamG ist im Ansatz zutreffend davon ausgegangen,
dass die Unterhaltsansprüche der Klägerin verwirkt sind
(§§ 1361, 1579 Nr. 7 BGB). Zwischen ihr und dem Zeugen
M besteht seit Spätsommer 2002 eine Beziehung, die sich in
der Zwischenzeit, auch wenn es bisher nicht zu einer gemein-
samen Haushaltsführung gekommen ist, derart verfestigt hat,
dass sie die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 1579
Nr. 7 BGB (eine auch nach außen in Erscheinung tretende
feste soziale Beziehung) erfüllt. Die Unzumutbarkeit nach
§ 1579 Nr. 7 BGB kann sich auch aus objektiven Gegeben-
heiten und Veränderungen der Lebensverhältnisse der Ehe-
leute ergeben, so zum Beispiel, wenn der Berechtigte ein auf
Dauer angelegtes Verhältnis mit einem anderen Partner auf-
nimmt und diese Verbindung nach außen hin auf das Bestehen
eines festen und dauerhaften Verhältnisses hindeutet, das
gleichsam die Ehe ersetzt. Eine gemeinsame Haushaltsfüh-
rung wird dabei nicht verlangt. Auch ein auf eine gewisse
Distanz angelegtes Verhältnis kann ausreichen, wenn die
neuen Partner nach außen hin als Paar wahrgenommen wer-
den, indem sie ihre Lebensgestaltung in persönlicher Hinsicht
aufeinander einstellen, bspw. ihre Freizeit und gemeinsame
Urlaube miteinander verbringen, im Familienkreis als Paar
erscheinen und auf andere Weise dokumentieren, dass sie
füreinander einstehen wollen, etwa indem der neue Partner
den Berechtigten bei der Kindererziehung und -betreuung
nach Kräften unterstützt (vgl. im Einzelnen BGH NJW 2002,

217 = FamRZ 2002, 23; Wendl/Staudigl, Das Unterhaltsrecht
in der familienrichterlichen Praxis, 6. Aufl., Rn 755; Schwab,
Handbuch des Scheidungsrechts, 5. Aufl., IV 501, 502). Diese
Voraussetzungen sind hier gegeben.
Auf Grund der Vernehmung des Zeugen M steht fest, dass die
Klägerin und der Zeuge M seit Spätsommer 2002 miteinander
befreundet sind und ein intimes Verhältnis haben. Sie haben
dieses Verhältnis nach der Trennung der Parteien im Mai
2003 bis heute fortgesetzt. Der Zeuge M hat zwar eine eigene
Wohnung, er übernachtet aber – offenbar mit Ausnahme des
Dienstags, an dem er zum Tauchen geht – regelmäßig in der
Wohnung der Klägerin und fährt von dort zur Arbeit. Das hat
er in seiner Vernehmung selbst eingeräumt, im Übrigen hat
die Klägerin diesen Sachverhalt auch zugestanden. Der Zeuge
verbringt seine Freizeit mit der Klägerin und den Kindern.
Dem entsprechenden Vortrag des Beklagten, der sich auf die
Beobachtungen eines Detektivs und Angaben der Kinder
stützt, ist die Klägerin nicht entgegengetreten.
Die Klägerin und der Zeuge haben mit den Kindern der
Parteien mindestens zwei Urlaube (2003 und 2005) im Ferien-
haus des Vaters des Zeugen in B verbracht. Bei dem Urlaub
2003 waren der Vater des Zeugen und auch die Mutter der
Klägerin anwesend, wie der Zeuge bei seiner Vernehmung
bekundet hat. Der Ferienaufenthalt im Jahre 2005 ist unstrei-
tig. Die Klägerin und der Zeuge M gehen gemeinsam zu
Geburtstagen des Vaters des Zeugen; der Zeuge M verbringt
seinen Geburtstag in der Wohnung der Klägerin. Er ist bei den
Geburtstagen der Kinder der Parteien anwesend. Beim Ge-
burtstag des Sohnes der Parteien im Jahre 2004 waren neben
dem Zeugen sein Vater und zwei seiner Freunde anwesend.
All dies folgt aus der Vernehmung des Zeugen M selbst sowie
den Beobachtungen des Detektivs, die sich der Beklagte zu
Eigen gemacht und die die Klägerin insoweit nicht substanzi-
iert bestritten hat. Der Zeuge bringt auch den Sohn der Par-
teien gelegentlich zur Schule, er geht, wie die Kinder berich-
ten, mit ihnen Eislaufen und zum Einkaufen.
Daraus folgt, wovon auch das FamG ausgegangen ist, dass die
Klägerin und der Zeuge M nach außen hin als Paar auftreten,
dass sie bei Familienfeiern gemeinsam auftreten und die
Ferien zumindest z.T. gemeinsam verbringen. Ihre Beziehung
ist so gestaltet, dass auch die Kinder der Parteien die Klägerin
und den Zeugen M als Paar und den Zeugen als Mitglied der
Familie ansehen. Die Beziehung bestand bereits vor der
Trennung der Parteien und besteht seit der Trennung (Mai
2003) fort. Sie hatte sich bereits im August 2005, als die
jüngste Tochter das dritte Lebensjahr vollendet hat, so ver-
festigt, dass sie die Voraussetzungen des § 1579 Nr. 7 BGB
erfüllte. Der BGH geht regelmäßig davon aus, dass ein Zeit-
raum von zwei bis drei Jahren ausreichend ist, um eine derart
verfestigte Beziehung feststellen zu können (NJW 2002, 217
= FamRZ 2002, 23). Es mag zwar zweifelhaft sein, ob der
Zeitraum, in dem die Parteien noch nicht getrennt gelebt
haben, mitzuzählen ist, weil die Verbindung vor der Trennung
der Parteien möglicherweise noch keinen Ausschließlich-
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keitscharakter hatte und nicht nach außen hin in Erscheinung
trat. Unter diesen besonderen Bedingungen reicht jedoch
bereits ein Zeitraum von zwei Jahren und vier Monaten aus.
Der Senat folgt jedoch nicht der Annahme des FamG, dass die
Erfüllung des objektiven Tatbestands des § 1579 Nr. 7 BGB
im vorliegenden Fall (noch) keinen Einfluss auf den Anspruch
der Klägerin hat. Im Rahmen der Billigkeitsabwägung des
§ 1579 BGB kann der Senat unter Berücksichtigung der
berechtigten Belange des Beklagten nicht feststellen, dass
der Klägerin wegen der Notwendigkeit der Kinderbetreuung
über den 1.10.2005 hinaus ein Anspruch auf Trennungsunter-
halt zusteht. Das jüngste Kind der Parteien ist im August 2005
drei Jahre alt geworden und hat damit einen Anspruch auf
einen Kindergartenplatz. Der im Jahre 1999 geborene Sohn
dürfte zu diesem Zeitpunkt eingeschult worden sein, zumin-
dest besuchte er das letzte Kindergartenjahr. Von diesem
Zeitpunkt an, eventuell nach einer kurzen Übergangsfrist, ist
nicht mehr ersichtlich, dass die Klägerin nicht neben der
Kinderbetreuung eine Erwerbstätigkeit ausüben kann, mit der
sie ihren notwendigen Bedarf (840/890 EUR) decken kann.
Das im Rahmen der Billigkeitsabwägung des § 1579 BGB zu
berücksichtigende Kindeswohl, das heißt die erforderliche
Betreuungsintensität des Kindes, wird wesentlich bestimmt
durch das Alter und die körperliche und geistige Entwicklung
des Kindes. Maßstab dieser Prüfung kann jedoch, auch wenn
es vorliegend um Betreuungsunterhalt aus § 1570 BGB geht,
nicht das sog. Altersphasenmodell sein, das die unterhalts-
rechtlichen Leitlinien für die Erwerbsobliegenheit der ge-
schiedenen Ehefrau im Rahmen ihres Anspruchs nach
§§ 1570, 1573 Abs. 2 BGB aufstellen (vgl. unterhaltsrecht-
liche Leitlinien, Nr. 17.1) und das ohnehin zunehmend in die
Kritik geraten ist (vgl. OLG Karlsruhe NJW 2004, 523 [524];
Peschel-Gutzeit, FF 2005, 296 [301]; Wever, FF 2005, 174
[177]). Diese Prüfung muss vielmehr in Anlehnung an die
Anforderungen des § 1615l Abs. 2 S. 2 BGB vorgenommen
werden. Dafür sind folgende Gesichtspunkte maßgebend:
Der Unterhaltsanspruch aus § 1615l Abs. 2 S. 2 BGB, der
weder aus der Ehe noch aus der Verwandtschaft folgt, recht-
fertigt sich daraus, das Wohl des Kindes durch die Absiche-
rung der persönlichen Betreuung zu gewährleisten. Der An-
spruch ist zwar als eigener Anspruch des betreuenden
Elternteils ausgestaltet, ist aber dogmatisch als Unterhalts-
anspruch mit Schutzwirkung zu Gunsten des Kindes zu quali-
fizieren (vgl. Schilling, FamRZ 2006, 1368). Dem betreuen-
den Elternteil steht nicht um seiner selbst Willen ein
Anspruch auf Unterhalt zu, sondern deswegen, um ihm die
Entscheidung für das Kind zu erleichtern und ihm im Interesse
des Kindes die Möglichkeit zur persönlichen Betreuung inner-
halb der ersten drei Lebensjahre des Kindes zu geben. Die
Position der Mutter (Vater) des nicht ehelichen Kindes ist
deshalb der des betreuenden getrennt lebenden oder geschie-
denen Ehegatten zwar angenähert, aber nicht gleichgestellt
(vgl. Wever, MAH Familienrecht, § 11 Rn 4, 6). Der Gesetz-
geber hat es aus Gründen, die sich aus dem Kindeswohl

ergeben, (nur) für erforderlich gehalten, die Mutter bis zur
Vollendung des dritten Lebensjahres von der Obliegenheit zu
einer Erwerbstätigkeit freizustellen. Danach mutet er ihr nicht
nur überhaupt eine Erwerbstätigkeit zu, sondern grundsätzlich
eine vollschichtige Tätigkeit. Diese Entscheidung des Gesetz-
gebers steht auch im Einklang mit der Verfassung (BGH NJW
2006, 2687 = FamRZ 2006, 1362 m. Anm. Schilling). Andere,
das heißt elternbezogene Gründe sind im Wege einer verfas-
sungskonformen Auslegung hingegen nur ausnahmsweise zu
berücksichtigten. Das mag etwa dann der Fall sein, wenn der
in Anspruch genommene Elternteil einen besonderen Ver-
trauenstatbestand geschaffen hat und er sich mit der Forde-
rung nach einer Fremdbetreuung mit Vollendung des dritten
Lebensjahrs des Kindes mit seinem vorangegangenen Ver-
halten in Widerspruch setzen würde.
Der Gesichtspunkt des Kindeswohls kommt zwar auch in der
Regelung des § 1570 BGB, der die Betreuung des Kindes
voraussetzt, zum Ausdruck. Die Unterhaltspflicht knüpft je-
doch an die Ehe an und erhält ihre innere Rechtfertigung auch
aus dem besonderen Verhältnis der Ehegatten zueinander.
Das sog. Altersphasenmodell, das in den Leitlinien der OLG
seine Ausprägung gefunden hat und von der Rspr. des BGH
gebilligt wird (BGH NJW 1997, 1851 = FamRZ 1997, 671),
trägt insbesondere diesem Umstand Rechnung. Es verweist
deshalb den betreuenden Elternteil erst zu einem deutlich
späteren Zeitpunkt und in einem deutlich reduzierten Umfang
auf eine Erwerbstätigkeit.
Wenn es aber – wie hier – um die im Rahmen des § 1579 BGB
anzustellende Billigkeitsabwägung geht, steht nicht das Inte-
resse des betreuenden Elternteils daran, dass alles so bleibt,
wie es in der Ehe war, im Vordergrund, sondern das Wohl des
Kindes und dessen Betreuungsbedürftigkeit. Denn derjenige,
der sich selbst in einer die Tatbestandsmerkmale des § 1579
BGB erfüllenden Weise von der Ehe losgesagt hat, kann den
besonderen Schutz des § 1570 BGB, der über den des § 1615l
BGB hinausgeht, regelmäßig nicht länger für sich in An-
spruch nehmen.
Diese Ansicht steht im Übrigen im Einklang mit der Annähe-
rung der Unterhaltsansprüche aus §§ 1615l und 1570 BGB
durch die geplante Neuregelung des Unterhaltsrechts (BR-
Drucks 253/06 v. 7.4.2006, auszugsweise in FamRZ 2006,
570). Der Regierungsentwurf, in dessen Mittelpunkt die Stär-
kung des Kindeswohls steht, betont den Grundsatz der Eigen-
verantwortung der Ehegatten mit der Folge, dass die nach-
ehelichen Unterhaltstatbestände im Licht des neu gefassten
§ 1569 BGB-E enger auszulegen sein werden. Die Neufassung
der Vorschrift des § 1570 S. 2 BGB-E gibt vor, bestehende
Betreuungsmöglichkeiten bei der Frage der Erwerbsobliegen-
heit zu berücksichtigen. Damit wird auch das sog. Alterspha-
senmodell zu korrigieren sein. Die Neuregelung wird wohl
dazu führen, dass mit der Vollendung des dritten Lebensjahrs
des Kindes eine Prüfung stattzufinden hat, ob eine konkrete
Betreuungsmöglichkeit vorliegt, mit der weiteren Konsequenz,
dass sich die Erwerbsobliegenheit der berechtigten Ehefrau an
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dieser Möglichkeit zu orientieren hat (vgl. dazu Borth, FamRZ
2006, 813). Jedenfalls im Hinblick auf die Billigkeitsabwägung
im Rahmen des § 1579 BGB muss diese Wertung des Gesetz-
gebers schon jetzt dazu führen, die Erwerbsobliegenheit der
Mutter der sich aus § 1615l Abs. 2 S. 2, 3 BGB ergebenden
Erwerbsobliegenheit der Mutter eines nicht ehelich geborenen
Kindes anzugleichen. Sobald also ein Kindergartenplatz oder
eine Hortbetreuung zur Verfügung steht, kann von der betreu-
enden Mutter grundsätzlich erwartet werden, ihren notwen-
digen Bedarf selbst sicherzustellen. Davon, dass diese Mög-
lichkeiten bestehen, ist hier auszugehen.
Ob der Klägerin im Ergebnis zugemutet wird, zur Deckung
ihres notwendigen Bedarfs nunmehr einer ganztägigen Be-
schäftigung nachzugehen, wobei sie, worauf auch das FamG
hingewiesen hat, als Übersetzerin auch die Möglichkeit hat,
einen Teil ihrer Arbeit von zu Hause aus zu erledigen, oder ob
bereits bspw. eine Tätigkeit im Umfang von 30Wochenstunden
ausreicht, die sich mit den in Bremen bestehenden Möglich-
keiten der Kinderbetreuung ohne weiteres vereinbaren lässt,
lässt sich ihrem Vortrag nicht entnehmen. Der Senat kann daher
nicht davon ausgehen, dass die Klägerin wegen der Notwendig-
keit der Kinderbetreuung ab der Vollendung des dritten Le-
bensjahres des jüngsten Kindes und nach einer kurzen Über-
gangszeit, das heißt ab Oktober 2005, weiterhin auf Unterhalt
durch den Beklagten angewiesen ist. ( … )
III. Soweit jedoch die Klägerin die Feststellungen des erst-
instanzlichen Urteils zu dem – ab Januar 2005 angesetzten –
fiktiven Erwerbseinkommen des Beklagten von 1.500 EUR
brutto angreift, die im Ergebnis dazu führen, dass der Be-
klagte nicht leistungsfähig ist, begegnet der Ansatz des FamG
Bedenken. Dass der Beklagte nur eine reale Beschäftigungs-
möglichkeit für eine Anstellung mit einem Anfangsgehalt von
monatlich 1.500 EUR netto gehabt hätte, ist nicht ohne wei-
teres nachvollziehbar, insbesondere lässt sich für den Senat
nicht nachvollziehen, warum er nicht in der Lage gewesen
sein sollte, das vom FamG für das Jahr 2004 ermittelte Ein-
kommen (2.279 EUR netto) bei den gebotenen gehörigen
Bemühungen weiter zu erzielen.
Nicht belegt ist, wovon auch das FamG ausgegangen ist, dass
der Beklagte keine seiner Ausbildung und seinen Fähigkeiten
entsprechende Beschäftigung finden konnte. Es zeichnete sich
schon frühzeitig ab, dass er bei seinem damaligen Arbeitgeber
auf Dauer ausreichendes Einkommen nicht würde erzielen
können. Er erhielt immerhin bereits seit Juni 2003 Kurzarbei-
tergeld, das die Firma sich auch nur wegen der gewährten
Zuschüsse leisten konnte. Dass sich in der wirtschaftlichen
Situation dieser Firma, in die der Beklagte Einblick und auch
Einfluss hatte, Entscheidendes ändern würde, konnte auch der
Beklagte nicht ernsthaft annehmen.
Der Beklagte hat zwar seit 2004 zahlreiche Bewerbungen vor-
getragen, wobei er etwa 70 Bewerbungen aufgelistet hat. Nicht
alle Bewerbungen lassen sich jedoch einem bestimmten Datum
zuordnen. Es fällt auf, dass sie eher stoßartig erfolgt sind, denn
sie beziehen sich im Wesentlichen nur auf einzelne Zeiträume,

etwa Mai bis August 2004, November 2004, Januar, Mai, Juni,
Juli und August 2005. Eine Bewerbung bei der Handwerks-
kammer Bremen erfolgte auf eine Annonce von Januar 2004.
Das Bewerbungsverhalten zeigt kein kontinuierliches und ernst-
haftes Bemühen, mit dem der Beklagte seiner Erwerbsobliegen-
heit ausreichend genügt hätte. Davon ist das FamG zutreffend
ausgegangen. Außerdem lässt sich nicht abschätzen, ob die
Qualifikation des Beklagten überhaupt dem Anforderungsprofil
der ausgeschriebenen Stellen entsprach. Der Arbeitsvertrag mit
der Firma H, den der Beklagte schließlich abgeschlossen hat
(Mai/Juni 2004), verpflichtete ihn nur zu einer wöchentlichen
Arbeitszeit von 15 Stunden. Damit durfte er sich unterhalts-
rechtlich ohnehin nicht begnügen, zumal sich auch seine selb-
ständige Tätigkeit nicht zu einem auskömmlichen Einkommen
entwickelte. Für das Jahr 2003 ergab sich nach den Feststel-
lungen des erstinstanzlichen Urteils ein – steuerlicher – Verlust
von 6.341,42 EUR, für 2004 ein Gewinn vor Steuern von
14.692 EUR und für 2005, soweit darüber Unterlagen vorliegen,
zumindest kein nennenswerter Gewinn.
Vor dem Hintergrund, dass der Beklagte jedoch schon seit 1996
im Bereich selbständiger Unternehmensberatungen Erfahrun-
gen sammeln konnte und zudem mehrere Jahre im Bereich
Reiseveranstaltungen/Hotelbuchungen tätig war, erscheint es
dem Senat angemessen, zumindest für einen Übergangszeit-
raum bis einschließlich September 2005, in dem die Klägerin
auch im Hinblick auf den Verwirkungstatbestand keiner Er-
werbstätigkeit nachgehen musste, ihm wenigstens das Einkom-
men zuzurechnen, das er im Vorjahr (2004) erzielt hat. Anhalts-
punkte dafür, dass er, wie die Klägerin offenbar geltend machen
will, deutlich mehr hätte verdienen können, gibt es nicht.
Ausgehend von monatlichen Einkünften des Beklagten von
2.279 EUR ergibt sich anhand der Berechnung des FamG für
den Zeitraum von Januar 2005 bis September 2005, der die
Parteien im Übrigen nicht entgegengetreten sind, folgender
Anspruch: Für Januar bis Juni 2005 631 EUR monatlich und
für Juli bis September 2005 581 EUR monatlich.
Mit diesen Beträgen ist der notwendige Bedarf der Klägerin
nicht gedeckt. Soweit sie in diesem Zeitraum eigenes Ein-
kommen hatte – das FamG ist von anrechenbaren Einkünften
von etwa 70 EUR ausgegangen –, führt das nicht zu einer
Kürzung ihrer Ansprüche.

Mitgeteilt von Reinhard Wever, Vorsitzender Richter am
OLG Bremen

Zu dem Verfahrensfortgang vor dem Amtsgericht Bremen teilt
der Einsender Folgendes mit:
„Wir hatten durch Beschl. v. 5.1.2007 der klagenden Frau,
die in I. Instanz unterlegen gewesen war, Prozesskostenhilfe
für die beabsichtigte Berufung nur für einen Zeitraum bis zu
dem Zeitpunkt bewilligt, wo Verwirkung eingetreten war. Für
die Zeit danach hatten wir sie auf eine eigene Erwerbstätig-
keit verwiesen. Die Parteien, insbesondere die Klägerin,
haben das akzeptiert und sich auf dieser Basis verglichen.“
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Anmerkung
Das OLG Bremen hatte in dem Prozesskostenhilfebeschluss
vom 5.1.2007 der Ehefrau nur teilweise Prozesskostenhilfe
bewilligt. Das OLG hat festgestellt, dass ab dem 1.10.2005 ein
Anspruch auf Trennungsunterhalt nicht mehr gegeben sei,
weil die Klägerin mit ihrem Freund eine seit drei Jahren
(September 2002) bestehende eheähnliche verfestigte Lebens-
gemeinschaft führt.
Die üblichen Kriterien für eine derartige eheähnliche Lebens-
gemeinschaft waren gegeben, auch wenn keine gemeinsame
Wohnung unterhalten wurde, also eine distanzierte Lebens-
gemeinschaft festgestellt wurde.
Der Freund hatte eine eigene Wohnung, übernachtete aber bis
auf einen Tag in der Woche (Sportabend) in der Wohnung der
Klägerin. Gemeinsame Ferienaufenthalte, gemeinsame Ge-
burtstagsfeiern in der Familie deuteten darauf hin, dass die
neuen Partner als Paar wahrgenommen wurden. Problematisch
war, dass die getrennt lebende Ehefrau ein Kind betreute, das
erst im August 2005 drei Jahre alt geworden war. Nach dem
Altersphasenmodell – Halbtagstätigkeit allenfalls ab acht Jah-
ren – wäre an sich zu erwarten gewesen, dass die Verwirkung
zwar angenommen wird, allerdings nicht durchgreift, weil das
Kind noch betreut werden muss (Belange des Kindes).
Das OLG Bremen setzt sich intensiv mit dem Altersphasen-
modell auseinander und wendet im Vorgriff auf die Unter-
haltsrechtsreform bei Billigkeitsabwägung in Verwirkungs-
fällen einen wesentlich früheren Zeitpunkt an, ab dem die
Ehefrau arbeiten kann.
Im Rahmen der Billigkeitsabwägung bezüglich der Belange
des Kindes vergleicht der Senat die Regelung zu § 1615l BGB
und stellt sich auf den Standpunkt, dass für eine Ehefrau und
Mutter eines ehelichen Kindes, zumindest dann, wenn sie in

einer verfestigten Lebensgemeinschaft lebt, nichts anderes
gelten kann als für die Mutter eines nichtehelichen Kindes,
die Unterhaltsansprüche nach § 1615l BGB geltend macht,
aber ab Vollendung des 3. Lebensjahres im Regelfall arbeiten
muss. Die eheliche Mutter habe keinen Anspruch auf Privile-
gierung.
Die Entscheidung zeigt, dass der häufig in Verwirkungsfällen
gebrachte Einwand, das Kind sei noch zu klein und müsse
betreut werden, nicht mehr zieht, wenn ein Kindergartenplatz
vorhanden ist, die ganztägige Betreuung sichergestellt ist und die
Mutter demzufolge einer beruflichen Tätigkeit nachgehen kann.1

Die Entscheidung verweist ausdrücklich auch auf zwei um-
fangreiche Aufsätze von Peschel-Gutzeit undWever in Forum
Familienrecht.2

Die Entscheidung ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil
gängige Denkmuster zum Altersphasenmodell im Hinblick
auf die Unterhaltsrechtsreform aufgebrochen werden, um wie
der BGH dem Gedanken der umfassenden Revision des Un-
terhaltsrechts im Vorgriff auf eine neue Gesetzeslage zum
Durchbruch zu verhelfen.
Unter diesem Gesichtspunkt ist dieser Prozesskostenhilfe-
beschluss des OLG Bremen von erheblichem Interesse. Ob er
auch eine Vorreiterrolle hat, wie Bergschneider in seiner
Anmerkung meint, muss abgewartet werden.3

Klaus Schnitzler, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Familienrecht, Euskirchen

Rechtsprechung kompakt

Gabriele Göhler-Schlicht, Vorsitzende Richterin am OLG Köln

Allgemeines

1. Die Vorschriften des englischen Rechts, die dem Samen-
spender erlauben, seine Zustimmung zur Übertragung des
in vitro gezeugten Embryos auf die Frau, von der die
Eizelle stammt, bis zur Einpflanzung zu widerrufen, ver-
letzen nach Ansicht der Großen Kammer des EuGHMR
(13:4) weder ein Recht des Embryos auf Leben noch das
durch Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Respektierung
des Privat- und Familienlebens. Angesichts der in Europa

herrschenden Uneinigkeit über diesen Punkt liegt es im
Ermessensbereich des Gesetzgebers, die widerstreitenden
Interessen zu gewichten (EuGHMR FamRZ 2007, 965).

2. Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Ehegatte
verpflichtet ist, dem Antrag des anderen auf gemeinsame
Veranlagung zur Einkommensteuer zuzustimmen,
wenn die Trennung der Ehegatten in den betreffenden
Veranlagungszeitraum fiel und sie in die Steuerklassen
II/V eingereiht waren, vgl. BGH, Urt. v. 23.5.2007 – XII
ZR 250/04.

205

FF 5/2007 Rechtsprechung kompakt

0

1 Heiss/Born, Kapitel 10 Rn 76.
2 Peschel-Gutzeit, FF 2005, 296–301 und Wever, FF 2005, 174–177, früher
schon Puls, FamRZ 1998, 865 ff.

3 OLG Bremen NJW 2007, 1892 mit Anm. Bergschneider.




